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Anschlussbeitrag für feste Netzanschlüsse 
Für den Anschluss einer elektrischen Anlage an das Verteilnetz erhebt die 
Genossenschaft Elektra, Jegenstorf (Elektra) nachfolgende Anschlussbeiträge. Die 
Kosten setzen sich zusammen aus dem Netzanschlussbeitrag und Netzkostenbetrag. 

Netzanschlussbeitrag 
Der Beitrag ist für die Erstellung der Netzanschlussleitung ab Netzanschlusspunkt zu entrichten. Es 
gelten pauschale Anschlussbeiträge inklusive Lieferung und Montage der Hausanschlusskasten (HAK) 
bis zu einer maximalen Kabellänge von 80 Metern. Ab 80 Meter Kabellänge werden die effektiven 
Kabelmehrlängen pro Meter zusätzlich verrechnet. 

 exkl. MWST inkl. MWST 

Kabelquerschnitt 3 × 16 / 16 mm2 
(in der Regel bis max. Anschlusssicherung 63 Ampère) 
Kabelmehrlänge pro Meter 

2500.00 CHF 
 

9.00 CHF 

2692.50 CHF 
 

9.69 CHF 

Kabelquerschnitt 3 × 25 / 25 mm2 
(in der Regel bis max. Anschlusssicherung 100 Ampère) 
Kabelmehrlänge pro Meter 

3000.00 CHF 
 

13.00 CHF 

3231.00 CHF 
 

14.00 CHF 

Projektspezifischer Netzanschlussbeitrag 
Bei Anschlussleitungen ab Kabelquerschnitt > 3 × 25 / 25 mm2 oder 
Änderungen werden die Anschlussbeiträge projektspezifisch berechnet 
und festgelegt 

Nach 
Aufwand 

Nach 
Aufwand 

Kostenbeitrag CS-Schnittstelle 
Abhängig vom Standort des Stromzählers 

120.00 CHF 129.24 CHF 

 
Anschlussbedingungen 
Es gelten die aktuell gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), Werkvorschriften und 
ergänzenden Bestimmungen der Elektra, einsehbar unter elektra.ch. 

Bauliche Voraussetzungen 
Die für die Netzanschlussleitung erforderlichen Tiefbau- und Maurerarbeiten (inklusive Lieferung und 
Verlegung Kabelschutzrohre) sind nach Angaben der Elektra auszuführen und gehen bis zum 
Netzanschlusspunkt zulasten des Kunden. 

Netzkostenbeitrag 
Der Beitrag bemisst sich nach der installierten Anschlusssicherung, unabhängig davon, ob beim 
Netzanschluss Netzausbauten getätigt werden müssen oder nicht.  

Bei Verstärkung der Anschlusssicherung wird der Beitrag aufgrund der Differenz zwischen der 
bestehenden und der neuen Anschlusssicherung festgelegt. Bei Verminderung oder Auflösung eines 
Anschlusses besteht kein Anspruch auf eine Rückzahlung oder Teilrückzahlung von einmal geleisteten 
Beiträgen. 

 exkl. MWST inkl. MWST 

Netzkostenbeitrag pro Ampère der Anschlusssicherung 
Für die ersten 600 A 
Für jedes weitere Ampère grösser als 600 A 

 
120.00 CHF 
80.00 CHF 

 
129.24 CHF 
86.16 CHF 
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